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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  Nr. 210 

vom 5. August 1920. 

 

Anwesend: Sämtliche Kabinettsmitglieder ausgenommen die Staatssekretäre Dr. 

D e u t s c h, Dr. E l l e n b o g e n  und Dr. R e i s c h, ferner die Unterstaatssekretäre 

G l ö c k e l  und M i k l a s. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen Sektionschef Dr. G r i m m   

„ » Heerwesen Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  

außerdem zu Pkt. 1 Vizepräsident der Staatskommission für Kriegsgefangenen- und 

Zivilinterniertenangelegenheiten Abg. R i c h t e r. 

 

Vorsitz: Staatssekretär Dr. M a y r. 

 

Dauer: 14.00 – 20.45. 

 

Reinschrift (22 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift (zweifach), Entwurf der TO 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA f. Verkehrswesen über die Neuordnung der 

Besoldungsverhältnisse bei der Staatseisenbahnverwaltung (9 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 3280/1920 über 

Quartierentschädigungen und Subsitzenzzulagen für verheiratete Personen beim Wechsel des 

Dienst- oder Wohnortes anlässlich Aufstellung des Heeres (4 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 778/1920 über die 

Erhöhung der Vergütung für bleibende Einquartierung (9 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen über Lohnregelung der 

Chauffeure im Kraftfahrbetrieb Wien (7 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Finanzen Zl. 52.641/1920 über die 

Errichtung der Neubauten für die Zollämter und Zollwache an der Zollgrenze unter 

Heranziehung des Kreditinstituts für öff. Unternehmungen und Bauten (3 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Finanzen über den Nachlass Reinelt in 

Triest (4 Seiten) 
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Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Finanzen z. Zl. 49.258/1920 über 

Übernahme der auf die Aktivitätsbezüge der Zivilstaatsbediensteten entfallenden Brotzulage 

zur Zahlung durch den Staat (6 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Finanzen z. Zl. 70.903/1920 über die 

Genehmigung des in Prag unterzeichneten Abkommens zur Freigabe gesperrter Depots und 

die gegenseitige Anerkennung der Kontrollbezeichnung von Wertpapieren mit Protokoll und 

Übereinkommen (15 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StA. f. Finanzen z. Zl. 65.900/1920 über die 

Anwendung der 2,4% Pensionsskala bei der Pensionsbemessung für Beamte, die aus dem 

Stand der Unterbeamten und Diener hervorgegangen sind (4 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres z. Zl. 31.001/1920 

und Unterricht über den Gesetzesbeschluss des nö. Landtages zur Abänderung zweier §§ der 

nö. Landesordnung (1 Seite) 

Nicht behandelte Beilage betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres z. Zl. 30.864/1920 

über Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Einhebung von 

Gemeindeauflagen auf geistige Flüssigkeiten (1 Seite) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über die Erlassung einer Vollzugsanweisung zur Ausscheidung des ehem. 

Hofstallgebäudes in Wien aus dem ehem. hofärarischen Vermögen (6 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Notiz des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

über die Erklärung des Baus einer Starkstromleitung von Steyr nach Linz als begünstigten 

Bau (2 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über die Erklärung der Kohlenförderanlage der Gebr. Böhler in Göttelsberg als 

begünstigter Bau (2 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über die Erklärung der Kohlenförderanlage in Piber-Bärnbach als begünstigter Bau 

(2 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Antrag auf Erlassung einer Vollzugsanweisung für die 

Festsetzung von Höchstpreisen für Zündhölzchen mit gedruckter Vollzugsanweisung (10 

Seiten) [Anmerkung: Ausgetauscht gegen kleinere Beilagendoublette KRP Nr. 211 Punkt 14 

(4 Seiten)] 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über einen Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages über die Auflassung der 
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Altach-Straße (2 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über die weitere Tätigkeit der Hauptstelle für Volksbekleidung (4 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten mit Vollzugsanweisung über die Anwendung der Vertragszölle und der 

Zollbegünstigungen bei der Einfuhr zur See (3 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Telegramm des Kapitän Peter aus Klagenfurt mit der Bitte um 

Information des Bevollmächtigten in Paris (2 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über die Prager Verhandlungen zur Liquidierung des Kompensationsvertrags vom 

12.3.1920 (4 Seiten) 

Nicht behandelte Beilage betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über Forderungen der Angestellten der Tiroler Staatsmontanwerke (2 Seiten) 

 

I n h a l t :  

1. Entsendung einer Regierungskommission nach Russland zur Durchführung des 

Vertrages über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen. 

2. Gebührenbehandlung der neugewählten Mitglieder des Kabinettes.  

3. Unterstützung der vom Zentralangestelltenrat der österreichischen Staatsämter im 

neutralen Ausland eingeleiteten Hilfsaktionen. 

4. Regelung der siebenstündigen Arbeitszeit. 

5. Regelung des Archivwesens. 

6. Vorfügungen hinsichtlich des Feldgerichtsarchives. 

7. Teilung des Landesgerichtes Wien in drei selbstständige Gerichtshöfe. 

8. Frage der Beteiligung Österreichs an einer Napoleon-Gedächtnisausstellung im Jahre 

1921 in Malmaison. 

9. Beitragsleistung Österreichs zu den Kosten der Internationalen Donaukommission. 

10. Ergebnis der Verhandlungen mit Vertretern der Landesregierung von Kärnten in St Veit 

a.d. Glan. 

11. Gesetzesbeschluss des Vorarlberger Landtages über die Errichtung einer 

Mädchenbürgerschule in Bregenz. 

12. Regelung der Akkordarbeit in den österreichischen Staatsbahnwerkstätten. 

13. Entwurf eines Gesetzes über das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe. 

14. Einführung eines neuen Gütertarifes der Österreichischen Staatsbahnen. 
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Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Entsendung einer Regierungsmission nach Sowjetrussland wegen 

Repatriierung der Kriegs- und Zivilgefangenen (5 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Schreiben des Zentralangestelltenrates der österreichischen 

Zentralämter um Unterstützung der im neutralen Ausland eingeleiteten Hilfsaktionen (4 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 5 betr. Notiz über die geplante Übernahme von Bediensteten des 

Kriegsarchivs (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vortrag des StSekr. f. Justiz auf Erlassung einer Vollzugsanweisung 

zur Unterstellung des Feldgerichtsarchivs unter das StA. f. Inneres und Unterricht mit 

Vollzugsanweisung (4 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Vortrag des StA. f. Justiz über die Abtrennung des Wiener 

Landesgerichtes für Strafsachen vom Landesgericht für Zivilrechtssachen und die Teilung des 

ersteren in zwei selbständige Gerichtskörper mit Vollzugsanweisung (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Antrag des StA. f. Äußeres Zl. 46.515/11-1920 auf Teilnahme an der 

im Frühjahr 1921 anlässlich der Jahrhundertfeier des Todes Napoleons I in Malmaison 

stattfindenden Ausstellung (1 Seite, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Antrag des StA. f. Äußeres Zl. 34.417/11-1920 wegen der 

Beitragsleistung Österreichs zu den Kosten der internationalen Donaukommission (2 Seiten, 

gedruckt, zweifach) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Bericht der zu den Verhandlungen nach St. Veit/Glan entsendeten 

Staatssekretäre Breisky, Deutsch und Renner (2 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 11 betr. Vortrag des UStSekr. f. Unterricht über den Gesetzesbeschluss des 

Vorarlberger Landtages über die Errichtung einer Mädchenbürgerschule in Bregenz (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Vortrag des StA. f. Verkehrswesen über die Regelung der 

Akkordarbeit in den österr. Staatsbahnwerkstätten (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Vortrag des StA. f. Verkehrswesen über den Gesetzesentwurf über 

das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe (2 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Gesetzesentwurf über das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe mit 

Begründung (16 Seiten, gedruckt, zweifach) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Information des StA. f. Verkehrswesen Zl.2852-1920 zur 

Einführung eines neuen Gütertarifs der österr. Staatsbahnen (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Vortrag und Antrag der Staatsregierung auf Einführung eines neuen 
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Gütertarifs der österr. Staatsbahnen (8 Seiten) 

 

1. 

Entsendung einer Regierungskommission nach Russland zur Durchführung des Vertrages 

über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen. 

Der Vizepräsident der Staatskommission für Kriegsgefangenen- und 

Zivilinterniertenangelegenheiten, Abgeordneter R i c h t e r  erbittet die Zustimmung des 

Kabinettsrates zu der vom Staatsamte für Ä u ß e r e s  im Einvernehmen mit der 

Staatskommission für Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenangelegenheiten beabsichtigten 

Entsendung einer Regierungskommission nach Russland, welcher die Ausgabe zuzufallen 

habe, die systematische Heimbeförderung unserer Kriegsgefangenen im Sinne des am 5. Juli 

l.J. in Kopenhagen abgeschlossenen Vertrages in die Wege zu leiten. Als Vertreter 

Österreichs sei dabei der derzeitige Pressechef im Staatsamt für Äußeres Dr. Otto P o h l  in 

Aussicht genommen. An Hilfsorganen, die der Vertrag in der Anzahl von 5 Personen zulasse, 

sollen ihm zur Besorgung des internationalen Verkehres ein Konsularbeamter und zwar 

womöglich der früher beim Generalkonsulate in Odessa tätig gewesene Konsul Emanuel 

T h i m c z i u k  – ungeachtet seiner ruthenischen Nationalität, da andere sprachkundige 

Organe nicht zur Verfügung stehen – dann als Fachorgane der Staatskommission für 

Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenangelegenheiten die Mitglieder der bisher unter der 

Führung M a y r h ö f e r s  gestandenen österreichischen Kriegsgefangenenmission W a l z  

und W a g e r, ferner als Arzt nach dem Vorschlage der Wiener Ärztekammer Dr. 

P a p p e n h e i m  und zur Besorgung der Rechnungsgeschäfte der Militärbeamte 

Rechnungsführer Julius S k a r e k  beigegeben werden. 

Da sich der österreichische Vertreter und seine Hilfsorgane vertragsgemäß bis auf weiteres 

nur mit Angelegenheiten der Kriegsgefangenem und Zivilinternierten zu beschäftigen haben, 

werde die Finanzierung der ganzen Mission von der Staatskommission für Kriegsgefangenen- 

und Zivilinterniertenangelegenheiten übernommen. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  wünscht, dass im Hinblicke auf die politische Tragweite, 

welche der Entsendung der Kommission und ihrer Zusammensetzung innewohne, zunächst 

wenigstens mit den beiden Obmännern des Ausschusses für Äußeres Fühlung genommen 

werde. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  gibt eine nähere Erläuterung der Gründe, welche für die 

getroffene Auswahl der Personen maßgebend waren, und teilt gleichzeitig mit, dass er von der 

bevorstehenden Entsendung der Kommission den Gesandten der Ententemächte in Wien 
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bereits Mitteilung gemacht und ihnen eine Einspruchsfrist bis zum 5. August offen gehalten 

habe. 

Der Kabinettsrat genehmigt sohin die Entsendung der Regierungskommission in der vom 

Staatsamte für Äußeres im Einvernehmen mit der Staatskommission für Kriegsgefangenen- 

und Zivilinterniertenangelegenheiten beabsichtigten Zusammensetzung, vorbehaltlich einer 

vorherigen Rücksprache des Staatssekretärs für Äußeres mit den beiden Obmännern des 

Ausschusses für Äußeres. 

 

2. 

Gebührenbehandlung der neugewählten Mitglieder des Kabinetts. 

Nach dem Vorschlage des V o r s i t z e n d e n  erklärt der Kabinettsrat seine Zustimmung, 

dass im Sinne des Beschlusses des Kabinettsrates vom 15. Juli l. J. auch den neugewählten 

Mitgliedern des Kabinetts die im Sinne des § 20 des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, 

St.G.Bl. Nr. 570, samt Nachtrag gebührenden Diensteszulagen ausnahmsweise mit der 

Rechtswirksamkeit vom 1. Juli 1920 ausgezählt werden. 

 

3. 

Unterstützung der vom Zentralangestelltenrat der österreichischen Staatsämter im neutralen 

Auslande eingeleiteten Hilfsaktion. 

Der V o r s i t z e n d e  bringt dem Kabinettsrate eine Eingabe des Zentralangestelltenrates 

der österreichischen Staatsämter zur Kenntnis, in welcher dieser die Unterstützung der 

Regierung für eine Hilfsaktion erbittet, die der Verband durch seinen Vorsitzenden, 

Ministerialrat Dr. E g g h a r d  nach dem Muster der von dem Genannten eben in der Schweiz 

beendeten Hilfsaktion nunmehr in Holland und den nordischen Staaten einzuleiten gedenke. 

Die Unterstützung werde in der Form in Aussicht genommen, dass Ministerialrat Dr. 

E g g h a r d  einen siebenmonatlichen Urlaub zu erhalten hätte, mit Empfehlungen des 

Staatsamtes für Äußeres an unsere Vertretungsbehörden in den betreffenden Staaten, sowie 

mit einem Diplomatenpass auszurüsten wäre und ein Vorschuss in fremder Valuta zur 

Begleichung der Transportkosten für die erhofften Liebesgabensendungen gewährt werde. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  verweist darauf, dass die Bemühungen des Ministerialrates 

Dr. E g g h a r d  in der Schweiz nur einen verhältnismäßig bescheidenen Erfolg gebracht 

haben, der die dafür aufgewendeten Kosten kaum rechtfertige. Überdies sei es für den Staat 

schwer, der Hilfsaktion einer Personengruppe eine Unterstützung zuzuwenden, die er 

Hilfsaktionen anderer Personenkreise nicht angedeihen lassen könne. 
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Ministerialrat Dr. G r ü n b e r g e r  bemerkt, dass sich in den offiziellen Kreisen der 

Schweiz die Klagen über die Sammeltätigkeit österreichischer Organisationen verstärken und 

dadurch eine Stimmung erzeugt werde, welche die schwebenden Kreditverhandlungen 

erschwere. Sollte sich daher der Kabinettsrat dazu entschließen, der Hilfsaktion des 

Zentralangestelltenrates die in Anspruch genommene Förderung zu Teil werden zu lassen, 

müsste jedenfalls vorgesorgt werden, dass der Vertreter des Verbandes zur Hintanhaltung 

nachteiliger Rückwirkungen seine Schritte nur im engsten Einvernehmen mit den offiziellen 

Regierungsvertretern im Auslande unternehme. 

Nach dem Antrage des Staatssekretärs B r e i s k y  beschließt der Kabinettsrat, die 

Entscheidung über das Einschreiten des Zentralangestelltenrates aufzuschieben und zunächst 

einen Bericht des Ministerialrates Dr. E g g h a r d  über die konkreten Ergebnisse der von 

ihm in der Schweiz eingeleiteten Hilfsaktion sowie ein genaues Programm für die weiteren 

Hilfsaktionen in Holland und den nordischen Staaten abzuverlangen. 

 

4. 

Regelung der siebenstündigen Arbeitszeit. 

Der V o r s i t z e n d e  teilt mit, dass eine Deputation des Bundes der öffentlichen 

Angestellten Österreichs in Angelegenheit der Regelung der siebenstündigen Arbeitszeit bei 

ihm vorgesprochen habe. Aus der Besprechung habe sich ergeben, dass die Angestellten 

gewillt seien, sich der Einführung der siebenstündigen Arbeitszeit zu unterwerfen, wenn die 

Regelung im Einvernehmen mit ihnen und der paritätischen Lohnkommission nach den 

Bedürfnissen der einzelnen Ämter erfolge. Redner stehe auf dem Standpunkte, dass man in 

dieser Beziehung den Wünschen der Angestellten entgegenkommen solle, wenn dadurch der 

Hauptzweck, nämlich die Durchführung des Gesetzes, erreicht werde. 

Staatssekretär H a n u s c h  verweist darauf, dass der Kabinettsrat bereits einmal in 

diesem Sinne Beschluss gefasst habe. 

Der Kabinettsrat erklärt darauf neuerdings seine Zustimmung, dass die Einteilung der 

siebenstündigen Arbeitszeit in den einzelnen Ämtern nach deren Bedürfnissen von den 

Amtsvorständen einvernehmlich mit den Angestellten erfolge. 

 

5. 

Regelung des Archivwesens. 

Der V o r s i t z e n d e  teilt mit, er habe in Angelegenheit der Reform des Archivwesens, 

da diese einen Teil der Verwaltungsreform bilde, den Verwaltungsreformdienst der 
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Staatskanzlei beauftragt, unter Zuziehung von Fachleuten Vorschläge auszuarbeiten, welche 

je nach ihrer Art als Unterlagen entweder für eine Vollzugsanweisung oder für einen 

Gesetzentwurf zu dienen haben werden. Die Vorschläge werden im geeigneten Zeitpunkte 

zunächst dem Kabinettsrate vorgelegt werden. 

Die zweite Frage, um die es sich handle, sei die Unterstellung der Archive selbst unter ein 

bestimmtes Ressort. Für die Beurteilung dieser Frage seien zunächst die Verfassungsgesetze 

maßgebend und zwar § 11 des Gesetzes vom 19. Dezember 1918, Artikel 9 des Gesetzes vom 

14. März 1919 und § 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 1919. Eine unmittelbare Lösung 

erfordere aber die Unterstellung des Kriegsarchivs. In der Kabinettsratssitzung vom 30. Juli 

habe der Vertreter des Unterrichtsamtes, Sektionschef Dr. K e l l e  den Vermittlungsantrag 

gestellt, im gegenwärtigen Zeitpunkte keine definitive Regelung des Archivwesens 

vorzunehmen, sondern lediglich das Kriegsarchiv provisorisch dem Staatsamte für Inneres 

und Unterricht, Abteilung Inneres, anzugliedern, das schon bisher die Archivangelegenheiten 

behandelt habe. Nach der Auffassung des Redners habe das Staatsamt für Inneres auf die 

Angliederung des Kriegsarchivs nach dessen Natur ebensowenig ein Anrecht als irgend ein 

anderes Staatsamt. Dagegen entspreche es durchaus der Stellung, welche die Verfassung der 

Staatskanzlei einräume, dass diese innerlich keinem speziellen Ressort zugehörige Anstalt mit 

der Staatskanzlei in Verbindung gebracht werde. Er stelle daher den Antrag, das Kriegsarchiv 

mit allen seinen Annexen bis zur Durchführung der Archivreform vorläufig der Staatskanzlei 

zuzuweisen. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l  verweist darauf, dass bei den bisherigen Verhandlungen 

über die Regelung des Archivwesens eine volle Übereinstimmung insoferne erzielt worden 

sei, als die Einführung einer einheitlichen und wissenschaftlichen Oberleitung des 

Archivwesens notwendig erkannt wurde und zu diesem Zwecke ein aus Fachmännern 

zusammengesetztes Archivamt einzusetzen sei. Meinungsverschiedenheiten haben sich nur in 

der Richtung ergeben, welchem Ressort dieses Archivamt und damit die administrativen 

Angelegenheiten des Archivwesens überhaupt einzugliedern wären. Die 

Unterrichtsverwaltung glaube, das Archivwesen für ihr Ressort in Anspruch nehmen zu 

dürfen, weil es sich bei der geplanten Neuorganisation um die Wahrnehmung wichtiger 

wissenschaftlicher Interessen handle und dem Unterrichtsamte alle Angelegenheiten 

unterstellt werden sollen, die mit der Pflege der Wissenschaft und der kulturellen Interessen 

verknüpft sind, wie dies auch z.B. bei dem Denkmalschutz anerkannt worden sei. Auch beim 

Archivwesen werde es sich vor allem darum handeln, jene auf wissenschaftlichen 

Grundsätzen beruhenden Richtlinien und Einrichtungen zu schaffen, die zur Erhaltung und 
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Nutzbarmachung der Archive nötig sind. Diese Aufgaben zu lösen, werde Sache des 

fachmännischen Archivamtes selbst sein, gleichviel, welchem Ressort das Archivwesen selbst 

zugewiesen werde. In der unmittelbaren Verwaltung der einzelnen bestehenden Archive bei 

den Staats- und Provinzial-Behörden würde nach übereinstimmender Anschauung aller 

Beteiligten keinerlei Änderung eintreten. Es würde sich daher bei der ressortmäßigen 

Zuweisung des Archivwesens im Wesentlichen nur um die ressortmäßige Zugehörigkeit des 

zu errichtenden Archivamtes selbst sowie um die nicht dem Archivamte selbst zufallenden 

administrativen Agenden handeln. Wenn das Archivwesen bisher, sofern überhaupt von einer 

ressortmäßigen Zuweisung gesprochen werden kann, zum Staatsamte für Inneres gehöre, so 

sei hiefür der Gesichtspunkt maßgebend gewesen, dass dieses Staatsamt selbst über ein 

großes Archiv verfüge und ihm die bei den politischen Behörden bestehenden Archive 

gleichfalls unterstellt seien; es sei daher naheliegend gewesen, den bisherigen Archivrat an 

das Staatsamt für Inneres anzugliedern, woselbst für diese Agenden auch ein eigenes Referat 

bestehe. Da aber bei der geplanten Neuorganisation an der bisherigen unmittelbaren 

Verwaltung der einzelnen Archive nicht geändert werden solle, könne der Zusammenhang des 

Archivwesens mit der laufenden staatlichen Verwaltung kein ausschlaggebendes Argument 

für die ressortmäßige Zuweisung sein. Es würde sich daher auch die Einbeziehung des 

Archivwesens in den Wirkungskreis der Staatskanzlei aus dem Titel der „Wahrung der allen 

Verwaltungszweigen gemeinsamen Interessen“ nicht als begründet erweisen, weil die 

meritalen Angelegenheiten des Archivwesens dem aus Fachmännern zusammengesetzten 

Archivamt zufallen sollen und das Ressorts welchem dieses Archivamt unterstellt wird, nur 

die mit dem Archivwesen zusammenhängenden administrativen und legislativen 

Angelegenheiten zu besorgen hätte. Es sei daher fraglich, ob es zweckmäßig wäre, dass sich 

die Staatskanzlei, zu deren Aufgaben die Führung der allgemeinen Staatsgeschäfte gehöre, 

mit derartigen eine Spezialaufgabe betreffenden Agenden belaste. Die Unterstellung des 

Archivamtes und damit des ganzen Archivwesens unter das Unterrichtsamt würde sich aus 

dem Gesichtspunkte empfehlen, weil hiedurch eine dauernde Gewähr dafür geschaffen würde, 

dass das Archivwesen und das einzusetzende Archivamt stets nur von wissenschaftlichen und 

allgemeinen kulturellen Gesichtspunkten geleitet werde, und weil im Unterrichtsamte auch 

andere ähnliche Agenden, wie z.B. das Bibliothekswesen sowie sonstige auch in andere 

Ressorts eingreifende Kulturaufgaben vereinigt seien. 

In der Führung der einzelnen Archive bei den verschiedenen Ämtern und Stellen würde, 

wie erwähnt, eine Änderung nicht eintreten, indem diese Archive in ihrem gegenwärtigen 

Besitzstande von der bisher zuständigen Stelle weiter verwaltet würden und hiebei nur an die 
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allgemeinen, von dem Archivamte festgesetzten Weisungen gebunden wären. Eine Änderung 

komme nur bezüglich der bisher nicht zur altösterreichischen Verwaltung zugehörigen 

Archive in Betracht, also bezüglich des Haus-, Hof-und Staatsarchives, des Kriegsarchives, 

des Feldgerichtsarchives und der sonstigen Archive der ehemals gemeinsamen k.u.k. 

Behörden. Auch diese Archive würden wie bisher unter ihrer fachmännischen Direktion 

verbleiben und, ohne dass in ihrer unmittelbaren Verwaltung eine Änderung eintreten würde, 

dem Archivamte unterstellt werden und mit diesem Archivamte dem zu bestimmenden 

Ressort eingegliedert werden. Da es sich sonach empfehle, das Archivwesen als solches der 

Obsorge des Unterrichtsamtes zu überweisen, stelle der sprechende Unterstaatssekretär den 

Antrag, das Archivwesen als solches dem Unterrichtsamte einzugliedern und dieses zu 

beauftragen, ehestens eine fachmännische Oberleitung als Archivamt einzusetzen. Diesem 

Archivamte würde die Aufgabe obliegen, die fachmännischen Richtlinien für die Verwaltung 

der Archive aufzustellen und die Oberleitung über die bestehenden Archive insbesondere über 

die selbstständigen Archive wie Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kriegsarchiv u.s.w zu 

übernehmen. Die mit dem Archivamte als fachmännische Oberleitung verbundenen 

administrativen Agenden sowie die Hinausgabe der auf Einraten des Archivamtes zu 

erlassenden Vollzugsanweisungen würden in den Wirkungskreis des Unterrichtsamtes fallen. 

Der V o r s i t z e n d e  widerspricht der Auffassung, dass beim Archivwesen der 

wissenschaftliche Charakter im Vordergrunde stehe; die Archive hätten vielmehr zunächst 

allgemeinen Verwaltungszwecken zu dienen und seien Hilfsanstalten aller Ressorts. Im 

Übrigen handle es sich heute nicht um die grundsätzliche Regelung des Archivwesens und 

dessen definitive Unterstellung unter ein bestimmtes Ressort, sondern nur um eine vorläufige 

Vorsorge für das Kriegsarchiv. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  gibt der Anschauung Ausdruck, dass die definitive Zuteilung 

des Archivwesens davon abhängen werde, welche Stellung die künftige Verfassung der 

Staatskanzlei zuweise. Wenn schon mit Rücksicht auf das Kriegsarchiv bereits heute eine 

Entscheidung gefällt werden müsse, so dürfe sie jedenfalls kein Präjudiz für die endgiltige 

Regelung in sich schließen. Da die unmittelbar am Kriegsarchiv interessierten Staatsämter für 

Heerwesen und für Finanzen, letzteres namens des Militär-Liquidierungsamtes, auf die 

Übernahme des Kriegsarchivs keinen Wert legen, würde es wohl keinem Anstande 

unterliegen, entsprechend dem Antrage des V o r s i t z e n d e n  das Kriegsarchiv vorläufig, 

aber ohne Präjudiz, der Staatskanzlei zu unterstellen. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne. 
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6. 

Verfügungen hinsichtlich des Feldgerichtsarchives. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r  führt aus, dass die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit die 

Einrichtung einer Zentralregistratur für die militärgerichtlichen Akten erfordere, die vor dem 

1. Oktober 1920 erledigt werden und daher nicht an die bürgerlichen Strafgerichte 

überzugehen haben. 

Da für die Akten der Feldgerichte der österreichisch-ungarischen Wehrmacht und der 

österreichischen Landwehr ohnedies seit dem Jahre 1916 ein Feldgerichtsarchiv bestehe, liege 

es nahe, dieses nunmehr zu einem Militärgerichtsarchive auszugestalten, das auch alle Akten 

über die von den stabilen Militärgerichten im Gebiete der Republik Österreich erledigten 

Strafsachen zu übernehmen und sachkundig aufzubewahren hätte. 

Das Feldgerichtsarchiv unterstehe nach dem Gesetze vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 

577, als Bestandteil der Militärliquidierungsmasse dem Staatsamte für Finanzen, könne aber 

nach § 2 dieses Gesetzes, welcher die Staatsregierung ermächtigt, jedem Staatsamte die 

seinem Wirkungskreise nächst verwandten Geschäfte der liquidierenden militärischen Stellen 

zu übertragen, auch einem anderen Staatsamte unterstellt werden. 

Das in erster Linie dazu berufene Staatsamt für Justiz könne das Feldgerichtsarchiv aus 

technischen Gründen nicht übernehmen und habe sich daher mit dem Staatsamt für Inneres 

und Unterricht verständigt, dass diesem die Verwaltung des Feldgerichtsarchives in seiner 

neuen Gestalt als Militärgerichtsarchiv übertragen werde. Die Unterstellung des 

Militärgerichtsarchives unter das Staatsamt für Inneres und Unterricht erscheine auch deshalb 

sehr zweckmäßig, weil dadurch die Möglichkeit offen gehalten werde, das 

Militärgerichtsarchiv nach dem Ablauf der Zeit, in der es hauptsächlich die Aufgaben einer 

Registratur zu erfüllen hat, mit dem Kriegsarchive zu vereinigen und dadurch später 

besondere Kräfte für seine Verwaltung zu ersparen. 

Die Ausgestaltung des Feldgerichtsarchives zu einem Militärgerichtsarchiv und seiner 

Loslösung vom Staatsamte für Finanzen besitze im Hinblicke auf den bis zum 1. Oktober l.J. 

terminierten Abbau der Militärgerichte eine große Dringlichkeit und könne daher nicht bis zur 

endgültigen Regelung des Archivwesens im Ganzen aufgeschoben bleiben. 

Für das Militärgerichtsarchiv solle kein besonderes Personal systemisiert, ihm vielmehr 

nur solange es die Aufgaben einer Registratur zu erfüllen hat, die pragmatisch angestellten 

Konzepts- und Kanzleikräfte in der notwendigen Zahl aus dem Personal der Justizbehörden 

zur Verfügung gestellt werden. 

Redner erbitte die Ermächtigung, die vorbezeichneten Maßnahmen durch die Erlassung der 
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dem Kabinettsrat im Entwurfe vorliegenden Vollzugsanweisung durchzuführen. 

Der V o r s i t z e n d e  bemerkt, dass das Feldgerichtsarchiv im Grunde einen Bestandteil 

des Kriegsarchivs bilde und diesem für später ja auch zugedacht sei, sodass die vorläufige 

Unterstellung unter das Staatsamt für Inneres und Unterricht einen überflüssigen Umweg 

darstellen würde. Es wäre naturgemäßer, es statt der vorläufigen Unterstellung unter das 

Staatsamt für Inneres und Unterricht sofort dem Kriegsarchiv anzugliedern. Dies könnte 

durch eine interne Amtsweisung ohne Erlassung einer besonderen Vollzugsanweisung 

geschehen. 

Da Staatssekretär Dr. R o l l e r  diesem Vorgange zustimmt, beschließt der Kabinettsrat, 

dass das zu einem Militärgerichtsarchiv auszugestaltende Feldgerichtsarchiv vom 

Kriegsarchiv zu übernehmen sei. 

 

7. 

Teilung des Landesgerichtes Wien in drei selbstständige Gerichtshöfe. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r  erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates zur 

Erlassung einer Vollzugsanweisung, durch die das Landesgericht Wien in drei selbstständige 

Gerichtshöfe, nämlich das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien, das Landesgericht für 

Strafsachen Wien I und das Landesgericht für Strafsachen Wien II geteilt wird. 

Nach einer Anregung des Unterstaatssekretärs M i k l a s  ist diese Vollzugsanweisung im 

Hinblicke auf die der Landesgesetzgebung eingeräumte Mitwirkung bei Aufstellung neuer 

Gerichtshöfe dem Landeshauptmanne in Niederösterreich zwecks allfälliger Behandlung im 

niederösterreichischen Landtage zur Kenntnis zu bringen. 

 

8. 

Frage der Beteiligung Österreichs an einer Napoleon-Gedächtnisausstellung im Jahre 1921 

in Malmaison. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  erbittet anknüpfend an die Verhandlungen des Kabinettsrates 

in der Sitzung vom 2. Juli l.J. eine Entscheidung, ob der Einladung zur Beteiligung 

Österreichs an der im Jahre 1921 in Malmaison geplanten Napoleon-Gedächtnisausstellung 

Folge gegeben werden solle. 

Unterstaatssekretär M i k l a s, Staatssekretär H a n u s c h  und Unterstaatssekretär 

G l ö c k e l  äußern gegen die Teilnahme Österreichs an dieser Ausstellung eine Reihe 

politischer Bedenken. 

Sektionschef Dr. G r i m m  macht seinerseits auf die hohen Auslagen aufmerksam, die 
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daraus dem Staate erwachsen würden. 

Der Kabinettsrat beschließt sohin, aus politischen Erwägungen die Ausstellung nicht zu 

beschicken und ladet den Staatssekretär für Äußeres ein, die Veranstalter hievon mit der 

Begründung zu verständigen, dass Österreich mit Rücksicht auf seine finanzielle Lage davon 

absehen müsse, sich an der Ausstellung zu beteiligen. 

 

9. 

Beitragsleistung Österreichs zu den Kosten der internationalen Donaukommission. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  führt aus, dass die im Art. 302 des Staatsvertrages von St. 

Germain vorgesehene internationale Donaukommission gelegentlich ihrer Tagung in Paris am 

19., 22, und 23. Juni l.J. beschlossen habe, in Hinkunft viermal im Jahre an einen fallweise zu 

bestimmenden Orte zu Plenarsitzungen zusammenzutreten. 

Für die Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen und zur Behandlung der laufenden 

Geschäfte der internationalen Donaukommission solle in einer der Donauhauptstädte aus den 

dort anwesenden Vertretern der einzelnen Staaten oder deren Beiräten ein Exekutivorgan 

gebildet und diesem als Vollzugsorgan ein Generalsekretariat beigegeben werden, als welches 

vorläufig das bisherige Generalsekretariat der interalliierten Donaukommission in Budapest 

ausersehen sei. In dieses Generalsekretariat können die einzelnen Staaten auf eigene Kosten 

Funktionäre entsenden. 

Mit Rücksicht darauf, dass inzwischen das internationale Exekutivkomitee seine Tätigkeit 

in Budapest tatsächlich aufgenommen habe und Legationssekretär M a y r h a u s e r  der 

österreichischen Gesandtschaft in Paris, der bisher Österreich in der Internationalen 

Donaukommission vertreten habe, wegen anderweitiger dringender Verwendung seinen 

dortigen Posten derzeit nicht verlassen könne, sei vorläufig, bis zur Entscheidung über den 

endgiltigen Sitz des Generalsekretariates, zum Vertreter des Legationssekretärs Mayrhauser 

im Exekutivkomitee der internationalen Donaukommission, der der österreichischen 

Gesandtschaft in Budapest zugeteilte Legationssekretär Theodor H o r n b o s t e l  bestellt 

worden. 

Der sprechende Staatssekretär bitte, diese Verfügungen, welche der Dringlichkeit halber 

sofort getroffen werden mussten, nachträglich zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und 

behalte sich vor, sobald über den Sitz und die Funktionen des Generalsekretariates der 

internationalen Donaukommission eine endgiltige Entscheidung vorliegen werde, die 

Ernennung eines ständigen Vertreters der österreichischen Regierung bei der internationalen 

Donaukommission in Antrag zu bringen. 
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Bei der erwähnten Pariser Tagung der internationalen Donaukommission sei ferner 

beschlossen worden, dass jeder Staat zu den Kosten des Generalsekretariates ab 1. Jänner 

1920 den Betrag von 150.000 französische Francs beizusteuern habe. 

Redner stelle daher den Antrag, der Kabinettsrat wolle beschließen, dass als 

Beitragsleistung Österreichs zu den Kosten der internationalen Donaukommission der Betrag 

von jährlich 150.000 französischen Francs ab 1. Jänner 1920 flüssig gemacht und vom 

Staatsamte der Finanzen dem Staatsamte für Äußeres überwiesen werde. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

10. 

Ergebnis der Verhandlungen mit Vertretern der Landesregierung von Kärnten in St. Veit an 

der Glan. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  berichtet, dass als Ergebnis der von den Staatssekretären 

B r e i s k y, Dr. D e u t s c h  und Dr. R e n n e r  im Auftrage das Kabinettsrates mit 

Vertretern des Landes Kärnten und der interessierten Gemeinden am 27. Juli l.J. in St. Veit 

a.d. Glan geführten Verhandlungen protokollarisch festgestellt worden sei, dass die Kärntner 

Landesvertreter übereinstimmend die begründete Erwartung hegen, es werde gelingen, die 

ganze Abstimmungszone A für Österreich zu erhalten. Aus diesem Grunde solle die 

Abstimmung genau gemäß den Bestimmungen des Friedensvertrages von St. Germain 

vorgenommen und unbedingt davon abgesehen werden, sich nach dem Beispiele 

Ostschlesiens etwa auf eine Teilung dieser Zone einzulassen. 

Des weiteren äußerten die Landesvertreter übereinstimmend den Wunsch, die Zone A 

möge durch Truppen der Entente, jedoch mit Ausschluss französischer Truppen besetzt 

werden. Obwohl nun im Falle einer derartigen militärischen Besetzung der Zone A die 

Notwendigkeit der italienischen Besatzung im übrigen Kärnten entfallen würde, sei der 

Landesvertreter dafür eingetreten, dass die Italiener – eventuell nur in einer Stärke von etwa 

2.000 Mann, statt der bisherigen 4.000 – im Lande verbleiben. Um den erwähnten 

Besatzungsstand von 4.000 Mann in der Linie Arnoldstein, Villach, St. Veit aufrecht zu 

erhalten, werde geplant, unsere Truppen, und zwar in erster Linie heimische Kärntner 

Truppen, und insoweit diese nicht ausreichen, Truppen aus anderen Ländern, in dem Maße 

nachrücken zu lassen, als die Italiener zurückgezogen werden. 

Nach dem Antrage des sprechenden Staatssekretärs nimmt der Kabinettsrat den Bericht zur 

Kenntnis und genehmigt die darin festgelegten Gesichtspunkte als Richtschnur für das 

Verhalten der Landesregierung in Kärnten und der Staatsämter für Äußeres und für 
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Heerwesen. 

 

11. 

Gesetzesbeschluss des Vorarlberger Landtages über die Errichtung einer 

Mädchenbürgerschule in Bregenz. 

Nach dem Antrage des Unterstaatssekretärs G l ö c k e l  beschließt der Kabinettsrat von 

der Erhebung einer Vorstellung gegen den Gesetzesbeschluss des Vorarlberger Landtages 

vom 22. Juni 1920 über die Errichtung einer Mädchenbürgerschule in Bregenz abzusehen und 

dessen sofortiger Kundmachung zuzustimmen. 

 

12. 

Regelung der Akkordarbeit in den österreichischen Staatsbahnwerkstätten. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  berichtet, dass im Einverständnis mit sämtlichen Vertretern 

der interessierten Arbeiterschaft auf Grund der Vereinbarungen, die gelegentlich der 

Gewährung von Zugeständnissen auf die letzten Lohnforderungen der Arbeiter in den 

Staatseisenbahnwerkstätten erzielt werden konnten, ein Übereinkommen zustande gekommen 

sei, welches als erstes Übereinkommen der Staatseisenbahnverwaltung dieser Art die 

Entlohnung einheitlich auf das System des Zeitakkordes aufbaue und nicht zu unterschätzende 

Aussichten für die Hebung der Leistungsfähigkeit der Werkstättenbetriebe biete. 

Der Kabinettsrat nimmt diese Mitteilungen zur Kenntnis. 

 

13. 

Entwurf eines Gesetzes über das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  legt dar, dass Artikel 225 des Staatsvertrages von St. Germain 

Österreich das Recht einräume, eine Seehandelsflotte unter seiner eigenen Nationalflagge zu 

unterhalten, deren Anerkennung seitens der alliierten und assoziierten Mächte unter der 

Voraussetzung zugesichert wurde, dass die Schiffe an einem einzigen bestimmten, auf 

österreichischem Staatsgebiete gelegenen Orte eingetragen sind; dieser Ort gelte als 

Registerhafen der Schiffe. 

Da sich bereits dermalen verschiedene Personengruppen für den Erwerb von Seeschiffen 

und für ihren Betrieb unter österreichischer Flagge interessieren, erscheine es geboten, 

zeitgerecht jene Voraussetzung zu schaffen, von denen der Staatsvertrag von St. Germain die 

Anerkennung der österreichischen Handelsflagge abhängig mache. 

Zu diesem Behufe unterbreite Redner dem Kabinettsrate den Entwurf eines Gesetzes über 
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das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, der sich in seiner Systematik und in seinen 

sachlichen Bestimmungen im allgemeinen dem analogen deutschen Gesetze anschließe und 

erbitte die Zustimmung des Kabinettsrates, diesen Entwurf der Nationalversammlung zur 

verfassungsmäßigen Behandlung unterbreiten zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Zustimmung. 

 

14. 

Einführung eines neuen Gütertarifes der österreichischen Staatsbahnen. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  führt aus, dass durch die wiederholten linearen Erhöhungen der 

Gütertarife der Staatsbahnen seit Kriegsbeginn, da sie alle Artikel ohne Rücksicht auf ihre 

Belastungs- und Absatzfähigkeit in gleicher Weise getroffen haben, nach und nach ein 

Tarifzustand entstanden sei, der den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen nicht mehr 

entspreche und besondere Härten für die Verfrächter mit sich bringe. 

Um den immer lauter werdenden berechtigten Wünschen der Öffentlichkeit nach einer 

Revision des Gütertarifes der österreichischen Staatsbahnen Rechnung zu tragen, habe das 

Staatsamt für Verkehrswesen schon vor geraumer Zeit die Arbeiten zur Erstellung eines 

neuen Gütertarifes aufgenommen. Diese Arbeiten seien bereits Ende März d.J. ihrer 

Vollendung nahe gewesen, doch habe der neue Tarif nicht zur Einführung gelangen können, 

weil die von der Nationalversammlung aus Anlass der Verabschiedung des Nachtrages zum 

Besoldungsübergangsgesetz in Aussicht genommene 100 %ige lineare Erhöhung der 

Gütertarife eine neuerliche Revision der Tarifarbeiten erforderlich machte. Die 

Staatsregierung habe damals jedoch in der Schlussbemerkung der Begründung zu dem 

Gesetzentwurfe über den Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetze der Öffentlichkeit 

gegenüber das ausdrückliche Versprechen abgegeben, in kürzester Zeit eine dem bisherigen 

finanziellen Effekte angepasste Tarifreform zur Durchführung zu bringen. 

Im Sinne dieses Versprechens der Staatsregierung habe das Staatsamt für Verkehrswesen 

einen neuen Reformgütertarif ausgearbeitet und im Entwurf Mitte Juni den 

Interessentenvertretungen zur Begutachtung vorgelegt. Diese betrauten einen aus ihrer Mitte 

gewählten Ausschuss mit den weiteren Verhandlungen, der in einer Sitzung vom 20. Juli l.J. 

den neuen Tarifentwurf mit einigen Änderungen angenommen habe. 

Bei Erstellung des neuen Tarifes, der sich im Hinblicke auf die ungeklärten 

wirtschaftlichen Verhältnisse lediglich als ein Übergangstarif darstelle, sei entsprechend der 

Zusage der Staatsregierung an die Öffentlichkeit danach getrachtet worden, die durch die 

Linearmaßnahmen entstandenen Härten tunlichst auszugleichen und die Lasten des Tarifes 
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gleichmäßiger zu verteilen. Da der Tarif nach dieser Zusage lediglich dem bisherigen 

finanziellen Effekte angepasst sein sollte, könne er an sich wohl keine erheblichen 

Mehreinnahmen schaffen, doch bestehe die Hoffnung, dass die eintretenden 

Tariferleichterungen namentlich für die Verfrachtung minderwertiger Massenartikel, die 

wegen der hohen Eisenbahntarife dermalen überhaupt nicht mehr zur Versendung gelangen, 

einen Anreiz zur Hebung des Verkehres bieten werden und sich für die Staatsbahnen aus 

einem solchen Verkehrszuwachse nicht unbeträchtliche Mehreinnahmen ergeben werden. 

Der neue Tarif eigne sich auch, da er die derzeit bestehenden tarifarischen Härten 

beseitige, vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus eher als Grundlage einer allenfalls 

notwendig werdenden neuerlichen linearen Tariferhöhung, als der gegenwärtige Tarif, der 

infolge der wiederholten Linearmaßnahmen seine Elastizität bereits gänzlich eingebüßt habe. 

Der sprechende Staatssekretär unterbreite dem Kabinettsrat nunmehr den Tarifentwurf zu 

seinen Grundlagen mit der Bitte um die Ermächtigung, dass dieses Material im Sinne des § 1 

des Gesetzes vom 13. April 1920, St.G.Bl. Nr. 180, dem Hauptausschusse der 

Nationalversammlung zur Genehmigung vorgelegt und der Tarif sodann ehestens zur 

Einführung gebracht werde. 

Sektionschef Dr. G r i m m  wendet gegen den Reformtarif ein, dass er keine neuen 

Einnahmen zur Bedeckung des seit Inangriffnahme der Reformarbeit auf 1000 Millionen 

Kronen gestiegenen Betriebsabganges der Staatsbahnen bringe. Nach dem Grundsatze, dass 

jeder Betrieb mindestens sich selbst zu erhalten habe, müsse die staatliche Finanzverwaltung 

das Begehren stellen, dass gleichzeitig mit der Reform entsprechend dem Defizit auch eine 

lineare Erhöhung der Sätze um 40 % vorgenommen werde. Das Staatsamt für Finanzen 

glaube dieses Verlangen umso eher erheben zu können, als ihm aus Interessentenkreisen 

selbst Äußerungen zugekommen seien, die eine Erhöhung als noch möglich und geradezu 

notwendig bezeichnen, um private Bahnunternehmungen, beispielsweise die Südbahn 

betriebsfähig zu erhalten. 

Sollte der Kabinettsrat eich wegen der seinerzeitigen Zusage, die Tarifreform werde dem 

finanziellen Erfolg der bisherigen Tarife angepasst werden, zur sofortigen Vornahme der 

Erhöhung nicht entschließen können, erbitte Redner wenigstens einen Beschluss, dass dem 

Hauptausschuss gleichzeitig mit der Einholung seiner Zustimmung zur gegenwärtigen 

Tarifreform wie auch der Öffentlichkeit die Notwendigkeit zur Kenntnis zu bringen sei, 

bereits in der nächsten Zeit zu einer abermaligen linearen Tariferhöhung zu schreiten. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  erklärt darauf Gewicht legen zu müssen, dass von einer linearen 

Erhöhung gleichzeitig mit der Einführung des Reformtarifes Abstand genommen und sie jetzt 
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äußersten Falles bloß angekündigt werde, wenn schon die staatsfinanziellen Erfordernisse ihre 

Notwendigkeit unabwendbar machen. Nach dem Einblicke Redners werde aber die 

Volkswirtschaft eine solche neuerliche Belastung kaum mehr aushalten und es sei sehr zu 

befürchten, dass eine Tarifsteigerung, wie es durch die Erhöhung der Eisenbahnfahrpreise 

beim Personenverkehr geschehen sei, den Güterverkehr der Bahnen lahmlegen werde. 

Staatssekretär H e i n l  schließt sich der letzteren Befürchtung an, wobei er darauf 

verweist, dass die Tarife in Österreich bereits um 3.600 bis 10.800 % gestiegen seien und 

damit die Tariferhöhungen in allen anderen Staaten weit hinter sich zurücklassen. Die Folge 

einer weiteren Steigerung wäre nur eine neuerliche Teuerungswelle und die Unterbindung 

unserer Produktion, sowie nicht zuletzt eine Schädigung der Bahnen selbst, weil schon jetzt 

bei gewissen Gütern und innerhalb bestimmter Entfernungen die Versendung mittelst 

Straßenfuhrwerkes rationeller sei, als mittelst Bahnen. 

Sektionschef Dr. G r i m m  tritt den vorgebrachten Einwendungen mit dem Hinweis 

entgegen, dass die Gütertarife der Tschechoslowakei und Jugoslaviens in österreichische 

Währung umgerechnet, die unserigen übersteigen und Jugoslavien trotzdem im Laufe dieses 

Monates noch an eine 50 %ige Erhöhung schreite. Welche Belastung die Volkswirtschaft 

noch ertrage, werde allerdings erst aus der Praxis ersehen werden können, der Versuch müsse 

aber trotzdem gemacht werden, da der Abgang der Staatsbahnen sich weder durch Steuern 

noch durch Ersparungen hereinbringen lasse und die Erhöhung der Gütertarife daher das 

einzige Mittel zu seiner Bedeckung bleibe. 

Der Kabinettsrat ermächtigt sohin den Staatssekretär für Verkehrswesen, im Sinne seines 

Antrages vorzugehen, knüpft daran jedoch die Verfügung, dass dem Hauptausschusse und der 

Öffentlichkeit schon jetzt die Vornahme einer weiteren linearen Erhöhung der Gütertarife um 

40 % für die nächste Zeit anzukündigen sei. 

 


































































































































